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Vorbemerkung 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung das generische Maskulinum verwendet. Eine 

Benachteiligung im Sinne von § 1 AGG, gleich welcher Art, ist damit nicht intendiert  

 

 
 

§ 1 Name und Zweck 

 

(1) Mitgliedsverbände und Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes im Bereich des 

Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und des Badischen Roten Kreuzes e.V., 

die Beschäftigte anstellen, gründen eine Tarifgemeinschaft, die den Namen  

 

„Landestarifgemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Baden-

Württemberg“ künftig: „Landestarifgemeinschaft“ 

   

trägt. Die Landestarifgemeinschaft ist ein nicht rechtsfähiger Verein. 

 

(2) Die Landestarifgemeinschaft fördert den Zweck der Bundestarifgemeinschaft des 

Deutschen Roten Kreuzes und wahrt die Interessen ihrer Mitglieder in der Bundesta-

rifgemeinschaft. 

 

(3) Die Landestarifgemeinschaft ist Mitglied der Bundestarifgemeinschaft des Deutschen 

Roten Kreuzes. 

 

(4) Die Landestarifgemeinschaft schließt keine Tarifverträge oder sonstige Vereinbarun-

gen ab, wenn die Bundestarifgemeinschaft entsprechende Tarifverträge oder Verein-

barungen abgeschlossen oder sich deren Abschluss vorbehalten hat. 

 

 

§ 2 Sitz 

 

Die Landestarifgemeinschaft hat ihren Sitz am Sitz der Geschäftsstelle. Über den Sitz 

der Geschäftsstelle entscheidet der Vorstand. 

 

 

§ 3 Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder können sein: 

 

- die Landesverbände Baden-Württemberg und Badisches Rotes Kreuz, 

- die Mitgliedsverbände (einschließlich deren Untergliederungen), 

- Einrichtungen und Gesellschaften aller Art des Deutschen Roten Kreuzes im 

Bereich des Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und des Landesver-

bandes Badisches Rotes Kreuz e.V., die Arbeitnehmer beschäftigen. 

 

Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme nach Rücksprache mit der BTG.  

 

(2) Zur Aufnahme der Landesverbände und ihrer Kreisverbände genügt ein Aufnahmean-

trag in Textform, der gegenüber der Geschäftsstelle abzugeben ist.  

 

Vor der Aufnahme ist, soweit das neue Mitglied Pflichtversicherte bei der VBL beschäf-

tigt, die Zustimmung der Bundestarifgemeinschaft einzuholen. Der Bundestarifgemein-

schaft sind hierzu die Betriebsnummer des neuen Mitglieds bei der VBL und, soweit 

Sanierungsgeld gezahlt wird, der derzeitige Sanierungsgeldsatz mitzuteilen; ebenso 

die Anzahl der Beschäftigten. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit durch 

die Aufnahme des neuen Mitglieds der individuelle Solldeckungsgrad der Arbeitgeber-

gruppe der Bundestarifgemeinschaft bei der VBL unter 170 % fällt. 

 

(3) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.  

 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet, wenn das Mitglied  

 

a) Austritt 

b) ausgeschlossen wird 

c) sich auflöst   

 

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er wird mit Ab-

lauf des dritten Monats wirksam, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung abge-

geben worden ist. 

 

(3) Ein Mitglied kann durch die Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn es 

gegen die sich aus dieser Satzung ergebenden Pflichten erheblich verstößt, insbeson-

dere trotz Aufforderung  

 

a) satzungsgemäße Beschlüsse nicht beachtet oder 

b) gegen Verbandsinteressen verstößt oder 

c) das Ansehen der Landestarifgemeinschaft oder ihrer Organe schädigt.  
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Vor der Entscheidung ist das Mitglied zu hören. Der Beschluss über den Ausschluss 

ist schriftlich zu begründen und dem betroffenen Mitglied durch eingeschriebenen Brief 

bekannt zu geben, 

 

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, für das Geschäftsjahr, in dem die Mitgliedschaft endet, die 

volle Umlage zu zahlen. 

 

 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat das Recht, 

 

1. in allen Fragen, die den Aufgabenbereich der Landestarifgemeinschaft berüh-

ren, beraten zu werden; 

2. über die Tätigkeiten sowie über alle wichtigen Ereignisse im Aufgabenbereich 

der Landestarifgemeinschaft und der Bundestarifgemeinschaft des Deutschen 

Roten Kreuzes unterrichtet zu werden. 

 

 

§ 7 Pflichten der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, 

 

1. auf den selbständigen Abschluss von Tarifverträgen zu verzichten; 

 

2. die geltenden tarifvertraglichen Vereinbarungen zu erfüllen, insbesondere ta-

rifvertragliche Bedingungen weder zu unterschreiten noch unmittelbar oder 

mittelbar zu überschreiten; 

 

3. keine Vereinbarungen über tarifvertraglich geregelte Angelegenheiten zu tref-

fen; 

 

4. die satzungsmäßigen Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vor-

standes durchzuführen; 

 

5. die Landestarifgemeinschaft über alle wichtigen Ereignisse zu unterrichten, 

und alle Auskünfte zu geben, die für die Erfüllung der Aufgaben der Landesta-

rifgemeinschaft notwendig sind; 

 

6. die Landestarifgemeinschaft über alle tarifrelevanten arbeitsgerichtlichen Ver-

fahren und solche von grundsätzlicher Bedeutung frühzeitig zu informieren; 

 

7. auf Aufforderung der Landestarifgemeinschaft gegen gerichtliche Entschei-

dungen zulässige Rechtsmittel einzulegen und auf Kosten der Landestarifge-

meinschaft das Verfahren durchzuführen; 

 

8. die jährliche Umlage (§ 8) zu entrichten. 
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§ 8 Umlage 

 

Die Höhe der von den Mitgliedern zu entrichtenden jährlichen Umlage zur Deckung der 

Kosten der Geschäftsstelle wird vom Vorstand mit Zweidrittelmehrheit festgelegt. 

 

 

§ 9 Organe 

 

Organe der Landestarifgemeinschaft sind: 

 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand. 

 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

 

(1) In die Mitgliederversammlung entsendet jedes Mitglied einen Vertreter. Der Vertreter 

hat pro angefangene 50 hauptamtliche Mitarbeiter eine Stimme. 

 

Stichtag für die Feststellung der Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter ist der 31. De-

zember des Vorjahres.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung wird jährlich durch den Vorsitzenden des Vorstandes ein-

berufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies mit mindestens einem Drittel aller Stimmen 

schriftlich beantragt wird. In der Einladung wird bekannt gegeben, ob eine Teilnahme 

an der Mitgliederversammlung auch mittels Videokonferenz möglich oder ausschließ-

lich als solche vorgesehen ist. Ist die Teilnahme mittels Videokonferenz vorgesehen, 

erhalten die Teilnehmer mit gesonderter E-Mail vor Beginn der Versammlung die für 

diese Versammlung gültigen Legitimationsdaten. Ausreichend ist dabei die ordnungs-

gemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-

Mailadresse des jeweiligen Mitglieds. Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legi-

timationsdaten unter Verschluss zu halten und keinem Dritten zugänglich zu machen. 

 

(3) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende des Vorstandes oder 

einer seiner Stellvertreter. Nimmt er an der Mitgliederversammlung nicht teil, leitet der 

stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Vorstandsmitglied die Mitgliederver-

sammlung. 

 

(4) Die zu behandelnden Tagesordnungspunkte sind den Mitgliedern rechtzeitig, spätes-

tens zwei Wochen vorher, schriftlich oder per E-Mail mit-zuteilen. Die Tagesordnung 

kann nur mit Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Stimmen geändert werden. Dies gilt 

nicht für Anträge auf Satzungsänderungen. 

 

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorsitzenden entsprechend  

§ 10 Abs. 4 Satz 1, jedoch in dringenden Fällen kurzfristig, mindestens mit einer Frist 

von 3 Tagen, schriftlich oder per E-Mail einberufen werden.  
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(6) Die Art und Weise der Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung, als virtuelle 

Veranstaltung oder als Mischform sowie der Ort für die Mitgliederversammlung bei ei-

ner Präsenzveranstaltung wird durch den Vorstand festgelegt. 

 

 

§ 11 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Vertreter beschlussfähig. Als anwesend gilt auch, wer live 

durch Nutzung moderner Kommunikationsmittel per Videokonferenz teilnimmt. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Es wird offen abgestimmt, sofern nicht mindestens 10% der Stimmen geheime Ab-

stimmung beantragen. 

 

(3) Ein Beschluss über eine Satzungsänderung oder über die Auflösung der LTG oder den 

Austritt aus der BTG bedarf einer Mehrheit von ⅔ der anwesenden Stimmen.  

 

(4) Über Beschlüsse kann im Umlaufverfahren abgestimmt werden, wenn nicht gegen 

dieses Verfahren von mindestens einem stimmberechtigten Mitglied binnen zwei Wo-

chen Widerspruch erhoben wird. 

 

(5) Sollte der Vertreter eines Mitglieds verhindert sein, an der Mitgliederversammlung teil-

zunehmen, so kann dieser ein anderes Mitglied mittels schriftlicher Vollmacht zur Ver-

tretung beauftragen.  

 

 

§ 12 Aufgaben der der Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

 

1. Feststellung und Änderung der Satzung; 

 

2. Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern. Das betroffene Mitglied ist 

bei der Beschlussfassung nicht stimmberechtigt. 

 

3. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und des Vorsitzenden sowie sei-

ner Stellvertreter; 

 

4. Wahl von zwei Rechnungsprüfern; 

 

5. Beschlussfassung über Maßnahmen zur Erreichung des Zwecks der Landestarif-

gemeinschaft (§ 1 Abs. 2), insbesondere im Hinblick auf arbeits- und tarifrechtli-

che Themen von grundsätzlicher Bedeutung; 

 

6. Genehmigung des Haushaltsplanes und der von den Mitgliedern zu entrichten-

den jährlichen Umlage, soweit der Vorstand nicht gemäß § 8 entscheidet; 
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7. Feststellung der Jahresrechnung; 

 

8. Entlastung des Vorstandes; 

 

9. Beschlussfassung über die Auflösung der Landestarifgemeinschaft.   

 

 

§ 13 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern, von denen mindestens jeweils 4 aus dem Be-

reich eines Landesverbandes sind. Der Vorsitzende und sein erster Stellvertreter wer-

den aus der Mitte des Vorstandes von der Mitgliederversammlung gewählt und dürfen 

nicht aus dem Bereich desselben Landesverbandes sein. Weitere Stellvertreter kön-

nen gewählt werden.  

 

(2) Dem Vorstand gehören mit beratender Stimme an 

 

a) je ein Vertreter des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und des 

Landesverbandes Badisches Rotes Kreuz e.V. 

 

b) der Geschäftsführer der Landestarifgemeinschaft 

 

(3) Die Amtsdauer der gewählten Vorstandsmitglieder beträgt 4 Jahre. Sie bleiben bis zur 

Neuwahl im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, wählt 

die Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit einen Nachfolger. 

 

(4) Der Vorstand wird durch seinen Vorsitzenden einberufen. In der Einladung wird be-

kannt gegeben, ob eine Teilnahme an der Vorstandssitzung auch mittels Videokonfe-

renz möglich oder ausschließlich als solche vorgesehen ist. Ist die Teilnahme mittels 

Videokonferenz vorgesehen, erhalten die Teilnehmer mit gesonderter E-Mail vor Be-

ginn der Versammlung die für diese Versammlung gültigen Legitimationsdaten. Aus-

reichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vor-

stand bekannt gegebene E-Mailadresse des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Sämtliche 

Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten unter Verschluss zu hal-

ten und keinem Dritten zugänglich zu machen. 

 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf stimmberechtigte Mitglieder 

anwesend sind. Als anwesend gilt auch, wer live durch Nutzung moderner Kommuni-

kationsmittel per Videokonferenz teilnimmt. 

 

(6) Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Jedes Vorstandsmitglied hat eine 

Stimme. Die Beschlussfassung kann auch schriftlich, per Telefax, E-Mail, Telefon, Te-

lefonkonferenz oder Videokonferenz erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 

entgegenstehen. Über Beschlüsse kann im Umlaufverfahren abgestimmt werden, 

wenn nicht gegen dieses Verfahren von mindestens einem stimmberechtigten Mitglied 

binnen zwei Wochen Widerspruch erhoben wird. 
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(7) Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Der Vorsitzende des Vorstandes 

kann auf Beschluss des Vorstandes eine angemessene Aufwandsentschädigung erhal-

ten. 

 

(8) Die Landestarifgemeinschaft wird gemeinschaftlich durch den Vorsitzenden und den Ge-

schäftsführer vertreten. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden oder des Geschäfts-

führers tritt an dessen Stelle einer der Stellvertreter des Vorsitzenden. 

 

 

§ 14 Aufgaben des Vorstandes  

 

(1) Der Vorstand erledigt alle Angelegenheiten der Landestarifgemeinschaft, soweit sie 

nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.  

 

Der Vorstand erlässt eine Geschäftsordnung. 

 

(2) Der Vorsitzende des Vorstandes vertritt die Landestarifgemeinschaft in der Bundesta-

rifgemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Im Falle seiner Verhinderung tritt an 

seine Stelle einer der Stellvertreter des Vorsitzenden.  

 

Bei deren Verhinderung entscheidet der Vorsitzende über seine Vertretung. 

 

(3) In dringenden Eilfällen (z. B. Schlichtungsverfahren) kann der Vorstand in Abweichung 

von § 12 Nr. 5 zu einer tariflichen Vereinbarung die Zustimmung erteilen bzw. die Ab-

lehnung aussprechen.  

 

(4) Einzelne Aufgaben und die Vertretung der Landestarifgemeinschaft kann der Vorstand 

auf den Geschäftsführer übertragen. 

 

(5) Die Haftung des Vorstandes beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

 

§ 15 Geschäftsführung 

 

Die Geschäfte der Landestarifgemeinschaft werden von einem Geschäftsführer ge-

führt. 

 

 

§ 16 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 05.November 2002 in Kraft. Zuletzt geändert durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung am 10.11.2021. 

 


